
Lösungen Übungsfälle n-r-L 
 
1) Kann Bernd Fritz Schadensersatz wegen nicht rechtzeitiger Leistung verlangen? 
 

 Prüfen Sie, ob Bernd von Ton & Klang den Ersatz der Mietgebühr in Höhe von 65,- € 
verlangen kann. (§§ 280, 286 BGB) 
 
Nach § 280 (1) BGB hat Bernd Anspruch auf Schadensersatz wegen Verzögerung: 
Voraussetzungen prüfen: 
• Fälligkeit: ist ab 08.03.xx erfüllt, da die Lieferung laut Vertrag spätestens am 

08.03.xx erfüllt sein soll. Nichtleistung: es wurde nicht geliefert. 
• Verschulden: liegt vor, da T&K die Bestellung liegen gelassen hat. (Fahrlässigkeit 

nach § 276 BGB). 
• Mahnung liegt nicht vor; nach § 286 (2) Ziff. 1 BGB ist jedoch auch keine Mahnung 

erforderlich, da für die Leistung eine nach dem Kalender bestimmte Zeit vereinbart 
war. 

 
=> Die Voraussetzungen der §§ 280, 286 BGB sind erfüllt 
=> Schuldnerverzug (nicht-rechtzeit.-Lieferung) und Verschulden liegt vor.  
Bernd kann deshalb Ersatz des Verzugsschadens (65,00 €) verlangen. 
 
 
 
 
 
 Hat Bernd Fritz weiterhin Anspruch auf Lieferung der bei Ton & Klang bestellten  
    Stereoanlage? 
 
Bernd hat weiterhin Anspruch auf Lieferung, da Schadensersatz wegen Verzögerung 
neben dem Recht „Lieferung verlangen“ geltend gemacht werden kann. 
 
 
 
 
2) Unter welchen Bedingungen ist keine Mahnung für den Schuldnerverzug erforderlich? 
 

 Wie wäre die rechtliche Situation, wenn auf dem Kaufvertrag der Liefertermin "inner 
     halb etwa 2 Wochen" angegeben wäre?  
     Was müsste Bernd in diesem Fall nach Ablauf der 2 Wochen tun, um Schadensersatz  
     wegen Verzögerung verlangen zu können? (§ 286 BGB). 
 
Dann wäre eine Mahnung erforderlich, da keine der Ausnahmen nach § 286 (2) BGB 
vorliegt. Der Termin ist NICHT kalendermäßig bestimmt. 
Bernd müsste deshalb T&K mahnen, so dass der Schuldnerverzug erst ab Zugang 
der Mahnung beginnt. 
 
  



 Prüfen Sie in den folgenden Fällen, ob eine Mahnung notwendig ist, um den Schuldner  
     in Verzug zu setzen. 
 

Vertragsklausel Mahnung notwendig? 

"Lieferung innerhalb ca. zwei Wochen ab 
Bestelleingang" 

nein, Termin ist km. best. (nach 
Ereignis) 

"Lieferung am 10. April 20xx". nein, Termin ist kalendermäßig 
bestimmt 

"Lieferung Ende März 20xx" nein, Termin ist kalendermäßig 
bestimmt 

"Lieferung Mitte Mai" nein, Termin ist kalendermäßig 
bestimmt 

"Lieferung in ca. drei Wochen" 
Nach zwei Wochen ruft der Lieferant an 
und teilt mit, dass er die Ware nicht liefern 
kann. 

nein, da Schuldner die Leistung selbst 
verweigert 
 

"Lieferung erfolgt innerhalb von zwei 
Werktagen nach Abruf" 

nein, da Lief. innerhalb einer kalender-
mäßig bestimmten Frist stattzufinden 
hat. 

"Blumenschmuck wird rechtzeitig vor der 
kirchlichen Trauung (25.05.20xx, 14.00 Uhr 
geliefert." 

Nein, da hier besondere Umstände 
vorliegen, die den sofortigen Eintritt des 
Verzugs rechtfertigen 

 
 
 
 
3) Welche Folgen für die Haftung hat der Schuldnerverzug 
 Prüfen Sie, ob Bernd die Lieferung einer gleichwertigen Stereoanlage zum vereinbarten  
    Preis verlangen kann. (§ 287 BGB) 
 
Nach § 287 BGB haftet der Schuldner (K&T) im Verzug auch für Zufall und leichte 
Fahrlässigkeit, sofern der Schaden nicht auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten 
wäre. 
Da hier der Schuldner (K&T) im Verzug ist und da der Schaden nicht eingetreten 
wäre, wenn die Anlage am 08.03.xx geliefert worden wäre, haftet T&K und muss 
Bernd eine gleichwertige Stereoanlage zum vereinbarten Preis liefern. 
 
 
 
 
 
4) Unter welcher Bedingung kann Bernd Fritz Schadensersatz statt der Lieferung verlangen? 
 

 Prüfen Sie, ob Bernd auf die Lieferung von Ton & Klang verzichten, die Stereoanlage bei  
    dem anderen Händler kaufen und die 100,- € Preisdifferenz als Schadensersatz  
    verlangen kann (§280 (3 ), § 281 BGB). 
 
Voraussetzung für SE statt der Leistung nach § 280 (1) und § 281 BGB sind 
Verschulden und eine angemessene Nachfrist, innerhalb der Schuldner nicht leistet. 
B. müsste also zunächst T&K eine angemessene Nachfrist (z.B. 3 Wo.) setzen. 
 
Wenn auch innerhalb dieser Frist keine Lieferung erfolgt, kann B. SE statt Leistung 
verlangen, also auf die Lieferung Verzichten, den Deckungskauf tätigen und den 
entstandenen Schaden(Preisdifferenz) von T&K verlangen. Der Anspruch auf die 
Lieferung ist ausgeschlossen, wenn der Gläubiger SE statt Leistung verlangt. 
 



 
5) Kann Bernd Fritz den Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen? 
 Prüfen Sie, ob Bernd den Ersatz der Kosten für die spezielle Halterung von Ton & Klang 
verlangen kann (§ 284 BGB). 
 
Nach § 284 BGB kann der Gläubiger (Bernd) Ersatz verg. Aufw. verlangen, wenn die 
Voraussetzungen für SE statt Leistung erfüllt sind und wenn die Aufwendungen nur 
durch die Pflichtverletzung des Schuldners (T&K) vergeblich werden.  
* Verschulden: gegeben, s. Aufg. 1 
* angem. Nachfrist: Bernd müsste also zunächst eine angem. Nachfrist (hier z.B. 3 
Wo.) setzen. 
Wenn T&K innerhalb der Nachfrist auch nicht geliefert hat, kann Bernd die Kosten für 
die Halterung verlangen (falls Umtausch ausgeschlossen). 
 
 
 
 
6) Wie ist die Rechtslage, wenn Ton & Klang die Lieferungsverzögerung nicht verschuldet hat? 
 Prüfen Sie, ob Bernd in dieser Situation Schadensersatz wegen Verzögerung verlangen  
     kann. 
 
Im Unterschied zur bisherigen Situation hat T&K die nicht-rechtzeitig-Lieferung nicht 
zu verschulden. 
=> Voraussetzungen des § 280 (1) BGB – Verschulden - ist nicht erfüllt, also entsteht 
kein  
      Anspruch auf SE 
 
 
 
 
 
 Prüfen Sie außerdem, ob bzw. unter welcher Bedingung Bernd vom Vertrag zurücktreten  
     kann (§ 323 BGB). 
 
Bernd kann nach § 323 BGB vom Vertrag zurücktreten, wenn er dem Schuldner (K&T) 
erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. 
 


